
 
 

Entsprechenserklärung des Aufsichtsrats und des Vorstands nach § 161 
Aktiengesetz zum Deutschen Corporate Governance Kodex 
 
Aufsichtsrat und Vorstand einer börsennotierten Aktiengesellschaft sind nach § 161 Aktiengesetz verpflichtet, 
einmal jährlich zu erklären, dass den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate 
Governance Kodex entsprochen wurde bzw. wird und welche Empfehlungen gegebenenfalls nicht 
angewendet wurden oder werden. Die Abweichungen von den Empfehlungen sind zu begründen. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der ElringKlinger AG erklären gemäß § 161 AktG, dass das Unternehmen den 
Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 28. 
April 2022 mit folgenden Ausnahmen entsprochen hat bzw. entspricht und in Zukunft entsprechen wird. 
 

• B.5: Eine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder besteht nicht. 
 

Eine generelle Altersgrenze für Vorstandsmitglieder besteht nicht. Für ElringKlinger sind maßgeblich 
die Qualifikation und auch die Erfahrung, die für die Besetzung einer solchen Position erforderlich ist. 
Auch im Hinblick auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das zwar keine direkte Anwendung 
findet, dessen analoge Anwendung zumindest diskutiert werden kann, hält die Gesellschaft die 
Festsetzung einer Altersgrenze für nicht sachgerecht. 

 
• C.2: Eine Altersgrenze für Mitglieder des Aufsichtsrats besteht nicht. 

 
Eine generelle Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder besteht nicht, da in erster Linie die Kompetenz 
entscheiden soll. Dabei spielt insbesondere auch die Erfahrung eine wichtige Rolle. Auch im Hinblick 
auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das zwar keine direkte Anwendung findet, dessen 
analoge Anwendung zumindest diskutiert werden kann, hält die Gesellschaft die Festsetzung einer 
Altersgrenze für nicht sachgerecht. 
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